
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/4/18 89/08/0002
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.04.1989

Index

Arbeitsrecht

60/02 Arbeitnehmerschutz

Norm

AAV §81 Abs5

AAV §81 Abs6

Rechtssatz

Der Nachweis der den Anforderungen des § 81 Abs 6 AAV entsprechenden Ausbildung einer Person für die erste

Hilfeleistung muss nicht schon im Zeitpunkt der Überprüfung des Betriebes durch das Arbeitsinspektorat erbracht

werden.
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